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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss den Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht
zur Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) prüft es grundsätzlich nur
die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich
sind ( BGE 145 V 304 E. 1.1).

E. 1.2
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder
Verweigerung von Geldleistungen der Unfallversicherung besteht keine Bindung an die
vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 97 Abs. 2 i.V.m. Art.
105 Abs. 3 BGG ; vgl. BGE 140 V 136 E. 1.2.1).

E. 2.1
Strittig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie den von der Generali am 16.
Mai 2019 verfügten und mit Einspracheentscheid vom 3. Februar 2022 geschützten
folgenlosen Fallabschluss per 1. April 2019 bestätigte.

E. 2.2
Das kantonale Gericht hat die massgebenden Rechtsgrundlagen richtig dargelegt. Darauf
wird verwiesen ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).

E. 3.1
Mehrfach rügt die Beschwerdeführerin, der Fallabschluss und damit auch die
Adäquanzprüfung seien zu früh erfolgt. Vor Bundesgericht wiederholt sie über weite
Strecken ihre bereits im vorinstanzlichen Verfahren erhobenen Einwände, während sie sich
kaum mit den Erwägungen des angefochtenen Urteils auseinander setzt. Soweit sie vor
Bundesgericht praktisch vollständig und wortwörtlich ihre bereits vor kantonalem Gericht
vorgetragenen formellen Rügen wiederholt, nimmt sie nicht in einer der allgemeinen Rüge-
und Begründungspflicht von Art. 42 Abs. 2 BGG (vgl. E. 1.1 hiervor) genügenden Weise
Bezug auf die einschlägigen Erwägungen im angefochtenen Urteil, weshalb darauf nicht
weiter einzugehen ist.

E. 3.2.1



Die Vorinstanz hat nach einlässlicher Würdigung der Aktenlage mit in allen Teilen
überzeugender Begründung, worauf verwiesen wird ( Art. 109 Abs. 3 BGG ), zutreffend
erkannt, dass der Status quo ante bezüglich der Thoraxschmerzen per 1. April 2019 mit dem
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erreicht wurde. Bei den Akten fänden
sich keine fachärztlich begründeten Einschätzungen zum zeitlichen Verlauf, welche Zweifel
an der Beurteilung wecken könnten, wonach der Unfall vom 10. November 2018 mit
stumpfem Thoraxtrauma weder eine Rippen- noch eine Sternumfraktur und auch keine
anderen, über den 1. April 2019 hinaus andauernden, organisch nachweisbaren
Gesundheitsschäden zur Folge gehabt habe. Weder anlässlich der dreitägigen stationären
Erstbehandlung noch im Behandlungsverlauf hätten Ärzte die Diagnose - und nicht einmal
eine bloss Verdachtsdiagnose - einer Distorsion der Halswirbelsäule (HWS), eines
HWS-Traumas oder eines sog. "Schleudertraumas" gestellt.

E. 3.2.2
Hinsichtlich der im Zusammenhang mit der Kollision vom 10. November 2018 über den 1.
April 2019 hinaus geklagten - organisch nicht objektiv ausgewiesenen - gesundheitlichen
Beeinträchtigungen prüfte und verneinte das kantonale Gericht deren Unfalladäquanz nach
der für die Beschwerdeführerin günstigeren sog. Schleudertrauma-Praxis gemäss BGE 134
V 109 . Gegen die Adäquanzprüfung wiederholt die Beschwerdeführerin einzig ihren
Einwand, diese sei zu früh erfolgt, ohne sich mit den einschlägigen Erwägungen des
angefochtenen Urteils hinsichtlich der allesamt verneinten Adäquanzkriterien auseinander
zu setzen.

E. 3.2.3
Anlässlich der notfallmässigen stationären Erstbehandlung in der Traumaklinik wurden
infolge der Frühschwangerschaft fachärztliche Kollegen der Gynäkologie zur
Mitbeurteilung beigezogen, welche eine intakte Schwangerschaft feststellten und angesichts
der Strahlenbelastung auf eine bildgebende Untersuchung verzichteten. Laut Bericht der
Traumaklinik vom 25. Januar 2019 wäre eine Bildgebung therapeutisch wahrscheinlich
ohne Konsequenz geblieben, hätte jedoch möglicherweise diagnostisch eine Erklärung für
die geschilderten Beeinträchtigungen finden lassen. Hiergegen habe die
Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass sie "vorerst noch mit einer Bildgebung zuwarten
möchte". Explizit stellte die behandelnde Ärztin im Bericht der Traumaklinik vom 7. März
2019 fest, "eine Bildgebung mittels MRI [sei] während der Schwangerschaft möglich", die
Beschwerdeführerin wolle jedoch weiterhin darauf verzichten. Letztere legt nicht
ansatzweise in rechtsgenüglicher Weise (vgl. Urteil 8C_634/2022 vom 23. Dezember 2022
E. 4.4 mit Hinweisen) dar, inwiefern sie auf Grund ihres Geschlechts in Verletzung von Art.
8 Abs. 2 BV diskriminiert worden wäre, indem bei ihr infolge ihrer Schwangerschaft eine
tatsächlich existierende, bildgebend objektiv ausgewiesene Unfallfolge vor dem strittigen
folgenlosen Fallabschluss nicht entdeckt worden sei. Weder eine Sonographie vom 4. März
2019 noch eine MRI-Untersuchung vom 17. März 2020 lieferten Anhaltspunkte für
bildgebend objektivierbare Anomalien an HWS und Thorax, insbesondere eine Rippen-
und/oder Sternumfraktur.

E. 3.2.4
Weiter vermag die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten abzuleiten aus der Rüge,
Dr. med. D.________ habe den Bericht der Traumaklinik vom 14. Mai 2019 nicht
berücksichtigen können. Widersprüchlich argumentiert sie, ihre geklagten Kopfschmerzen



stünden nicht in einem Zusammenhang mit einem Medikamentenübergebrauch, obwohl die
Spezialmediziner des Institutes für Anästhesiologie des Spitals C.________ laut Bericht
vom 14. Mai 2019 genau diese Schlussfolgerung zogen. Gleiches gilt für die erneut gegen
das unfallanalytische Gutachten erhobene Kritik, welche das kantonale Gericht im
angefochtenen Urteil überzeugend entkräftete, womit sich jedoch die Beschwerdeführerin
nicht auseinander setzt.

E. 4
Da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG mit summarischer Begründung ( Art. 109 Abs. 3 Satz 1
BGG ) erledigt. Die unterliegende Beschwerdeführerin trägt die Gerichtskosten ( Art. 66
Abs. 1 BGG ). Die Generali hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung ( Art. 68
Abs. 3 BGG ).
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